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Häuser und um ihr Eigenthum gekommen; baß ihnen dafür zwar andere Platze angewiesen würden, die aber nicht ohne neue Aus¬
gabe von 9000 Thlr. benutzt weiden konnten. Se. Majestät hätten dazu 3000 Thlr. geschenkt; die von der Negierung für die
Aufbringung des Restes vorgeschriebeneAushülfe sei nicht zu erlangen, und wenn die Vüdericher hier keine Unterstützung fänden,
so sei ihre Klage sehr zu beklagen.

Ein Deputirter der Ritterschaft tritt zu Gunsten dieser Unterstützung auf, und nach ihm erhebt sich die ganze Versammlung,
um ihre Zustimmung dazu zu geben. Ein Abgeordneter der Landgemeinden aber hält es für nöthig, zur Aufklärung beö Verhält¬
nisses noch einiges anzuführen.

Se. Durchlaucht schlägt vor, die Bitte nicht auf eine gewisseSumme zu richten und nur im Allgemeinen die Wünsche bei
Büdcricher der Allerhöchsten Berücksichtigungzu empfehlen; wobei ein Deputirter der Städte erwähnt, daß Sr. Ercellenz der Herr
Landtags-Lommissar schon sich dahin geäußert habe, daß ein solches Gesuch Gingang finden werde.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft führt noch einiges zur Begründung des Wunsches an, baß der Antrag flott gemacht werden
möge, damit die Einwohner von Büdcrich aufs Trockne kommen.

Neu eingegangen ist das Referat des 2ten Ausschussesüber die Schonung der Singvögel.
Die nächste Sitzung beginnt Morgen Vormittag 10 Uhr.

Zwei und dreißigste Titznng.
Düsseldorf, den 15. Juli 1841.

Nach Vorlesung und Genchmiqung des Protokolls trug der betreffende Referent des siebenten Ausschusses Namens desselbenvor:
daß derselbe den Vorschlag, betreffend die Pfändung von Vieh, welches Nachts umherlaufe, durch den angenommenen Gesetz-Entwurf
erledigt glaube; womit sich Antragsteller und darauf auch die Plenar-Versammlung einverstanden erklärte. Es ist darauf auch der
§ 3 des Gesetz-Entwurfs angenommen worden.

Der Herr Landtags-Commissar haben, in Folge mündlicher Aeußerung deö Herrn Landtags-Marschall, Hochdicselben durch
Schreiben vom 14. d. benachrichtigt, daß sie, bei eintretendem Bedürfniß, den Landtag über den 18. hinaus, äußerst bis zum Ablauf
der künftigen Woche, zu verlängern ermächtigt seien und Ende dieser Woche zu erfahren wünschen, wann ohne Gefährdung wesent¬
licher Geschäfte der Schluß erfolgen könne.

Es wird darauf der Entwurf zur Adresse, die Feuei-VersicherungS-Angelcgenheiten betreffend, verlesen und genehmigt.
Ein Abgeordneter der Städte trug sodann das Gutachten des zehnten Ausschusses über die Rechnungen und die Verwaltung

der Irren-Anstalt zu Sicgburg vor.
Der Abgeordnete Brust verliest dagegcgen den von ihm und dem Herrn Kaiser erstatteten Bericht über das ihnen durch den

fünften Landtag ertheilte Lommissorium. Es schließt dieser Bericht mit den Vorschlägen:
1) „ Sicgburg auch zur Aufbewahrungs-Anstall für unheilbare Irren einzurichten,und die Stellen für heilbare auf 100 zu vermindern,

was nach den bisherigen Erfahrungen mehr als genüge, da nach eigener Angabc des Directors in den letzte» 4 Jahren
nicht mehr als eiren 26 für die Anstalt geeignete Irren darin aufgenommen worden seien.

2) Da hierdurch eine Auflösung des bisherigen Verbandes nothwendig werde, hierüber das Gutachten der betreffenden
Regierungen und Krciöstände einzuholen.

3) Bis dieses geschehen,haben dieselbenbedeutende Veränderungen an den von der Vcrwaltungs-Eommission normirten Etar
vorgeschlagen, und eine Verminderung der Kranken auf 124, der jährlichen Beiträge aber für die Normal-Kranken auf 100
Thlr. in Antrag gebracht."

Der Direktor des Ausschusses citirt aus einem Werke des Doctors H aller Stellen, welche nachweisen, daß die Irren»
Anstalten zu Heidelberg und Ebcröbach nicht so eingerichtet sind, daß sie als Muster aufgestellt werden tonnen, während Siegburg
selbst von Gegnern des Directors als ganz vorzüglich geschildert werde; baß der Dircctor einer Irren-Anstalt unumschränkte Macht
haben müßte, um mit Erfolg wirken zu können. Er sucht ferner die UnHaltbarkeit der von den Herren Revision«-Eommissarien
ausgestellten Berechnungen nachzuweisen.

Ein Deputirter der Städte erzählt vom ersten Landtage-, wie die Anforderungen des Directors immer mehr gestiegen, und mit
ihnen diejenigen aller andern Beamten gleichen Schritt gehalten haben. Er ist daher ganz mit den Herren Kaiser nnd Brust
einverstanden, baß allerdings große Aufmerksamkeit auf das in Sicgburg Vorgehende erforderlich sei, und, ohne dem Vorschlage zur
Pensionirung des Directors beizutrcten, stimme er doch ganz für die Benutzung der Anstalt zur Aufbewahrung unheilbarer Irren.

Se. Durchlaucht haben kurz vor Eröffnung des Landtages Sicgburg besucht und die Anstalt ganz vorzüglich eingerichtetgefunden,
auch von dem Herrn Ober-Präsidenten die Versicherung erhalten, daß der Director niemals, wie es nach der Angabe der Herren
Eommiffarien scheine, sein Privat-Interesse jedem andern vorgezogen, sondern sich mit gewissenhafter Treue seinem Berufe gewidmet
habe; den Antrag auf Pensionirung müssen Sie als eine empfindlicheKränkung für den Betreffenden bezeichnen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft glaubt, nach Mittheilung von College«, die in der Nähe von Sicgburg wohnen, daß die Angaben
der als geheilt Entlassenen auf Täuschung beruhen, und hält der Abgeordnete die Kosten der Anstalt für so alles Maaß überschreitend,
daß er stch für die gänzliche Aufhebung der Anstalt zu stimmen veranlaßt findet.

Was die Benutzung der Anstalt für Unheilbare betrifft, so wird nachgewiesen, daß die Erlaubniß dazu Allerhöchsten Orts ertheilt
worden ist.

Es geht nun die Plcnar-Vcrsammlnnss zur Prüfung der einzelnen Rubriken des Etats übcr, und wird bei der Einnahme »H. I'N.
2 und 3 in Uebereinstimmung mit dem Ausschüssedie von dem Director vorgeschlageneHerabsetzung der Penstons-Veträge abgelehnt.

I'it. 4 giebt zu keiner Erinnerung Anlaß,
Bei der Ausgabe 'lit. 1, 5 und 9 wird das Deputat der Lichter für den Director, welches dieser auf 200 Pfund erhöht

hatte, auf den früheren Satz von 150 Pfund nach Vorschlag des Ausschüsse«zurückgebracht.
Hä. z 10 war die von dem Dircctor vorgeschlagene Erhöhung des Gehaltes des vr Nlcharz von 450 Thlr, auf LUU

Thlr, durch den Ausschuß vcrworscn worden, der von der Ansicht ausging, daß die Stelle durch junge Aerzte zu ihrer Ausbildung
gesucht werde, die auf hohe Gehalte keine Ansprüche machen. Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Maischall aber und ein Depu¬
tirter der Städte erklären stch gegen dieses Prinzip, indem sie es für das Wohl der Anstalt vielmehr erforderlich halten, daß ihr
erfahrene Aerzte vorstehen, die der Anstalt fortwährend verbleiben.
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Ein Deputirter der Städte sogt, die so großen Kosten bei Sicgburgcr Anstalt liegen in der ganzen Administrationöweise. Es
sei ihm die Anstalt bei Marieuille beiNancy bekannt, worin gemeinlichan 500 heilbare und unheilbare Irren aufgenommenseien ; diese
Anstalt bestehe aus ? Dcpartementen, und werbe für jedenAufgcnommenen an die Anstalt täglich ?N Centimen färben Kopf entrichtet,
welches pro nnn« nach unserm Gelde 66 Thlr. ausmache. Allein diese Anstalt werbe von den barmherzigen Schwestern geleitet;
es fallen also die großen Ausgaben für Ncndanten, Loiitrollcure, Beamten, Vureaukosten »c. :c. weg, weil man die ganze innre
Haushaltung ihrer Fürsorge ohne alle weitere Eontrolle, oder Ncchnuugspstichtigkeit überlasse. Diese Anstalt habe seit dem Jahre
1818, wo solche an die barmherzigen Schwestern übertragen worden, an umliegenden Gründstücken über 100,000 Franken aus
den Ersparnissen dieser geringen Verpflcgungsgelder erkauft, und eine gleiche Summe zum Ausbau der Oebäulichkeiten verwendet.
Allein bei uns sei eine größere Controlle und Nechnungspflichtigkeit nicht zu vermeiden, daher auch diese großen Kosten Werde
also hier das Vcrpflegnngsjiahr eines Kranken schon zu 66 Thlr. angenommen, so erscheineeine weit größere Summe für die Anstalt
zu Siegbuig der Verhältnisse wegen gerechtfertigt, ohngcachtet er keineswegs zu behaupten gesonnen sei, daß hier nicht das Maaß
des billigen Unterschieds überschritten werde. Die hier vorliegende Frage betreffe die Besoldungen des 2. Arztes. Aus dem Verwal-
tungs-Berichte ersehe er, baß der Direelor der Anstalt dessen Gehalt ans 800 Thlr. gestellt wissen wolle, dagegen die Verwaltung
nur 600 Thlr. ansetze, der Ausschuß aber das von diesem Ärzie bezogene frühere Gehalt von 450 Thlr. beibehalten wolle, und
daß man glaube, ein jnnger Arzt sei damit hinlänglich besoldet, weil dies mir als eine vorübergehende Stellung zu betrachten sei.
Wenn daß leitende ärztliche Personal in einer solchen Anstalt im Nachtheile gestellt sei, falle das Wesentliche zusammen, und so
lange die Anstalt bestehen bleiben soll, sei es eine sehr übel angewanOte Oelonomie, hier ersparen zu wollen. Niemand bedürfe
mehr einer besondern Beobachtung des Arztes, als die Irren, und hier könne nur derjenige etwas leisten, der mit dem nöthigen
Talente auch eine Vorliebe für die Sache verbinde und die Behandlung der Irren gleichsamzum Berufe seines Lebens mache, und keinen
Wechsel seiner Stellung mehr beabsichtige. Es müsse daher auch der zweite Arzt der Anstalt in seineu äußerlichen Verhältnissen
so gestellt werden, daß er seine Stellung nicht als vorübergehend, sondern als einen lebenslänglichen Beruf betrachte, und dies hier
um so mehr, als der Director bereits in einem vorgerücktem Aller, der gegenwärtige zweite Arzt, als ein sehr talentvoller, ganz
für diesen Wirkungskreis eingenommener Mann bekannt sei, und die Anstalt in ihm einen erfahrungsreichen Nachfolger des Directors
einst finden dürfte. Darum trage er darauf an, daß der zweite Arzt auch so gestellt werbe, baß er seinen gegenwärtigen Wirtungs¬
kreis als eine Stellung für seinen künstigen Lcbenslauf ansehen könne. Daß außer dem Director ein zweiter Arzt cbenwohl bei einem
Personale von 180 Irren nicht überflüssig sei, werde Niemand in Abrede stellen, der den außerordentlichen AufwanL von Zeit, die
zur Behandlung der Irren gemeinlich erforderlich sei, berücksichtigen wolle.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft rechtfertigt den Vorfchlag des Ausschussesund bemerkt: er verkenne keineswegs, daß die Irren-
Anstalt zu Siegburg eine sehr theure sei; dies sei jedoch größtentheilö Folge der ursprünglichen Wahl eines Lokals, das jährlich sehr
bedeutende bauliche Reparaturen, großen Kosten-Aufwand zur Beschaffung des nöthigen Wassers und, der hohen, wenn gleich gesunden,
doch kalten Lage wegen, an Feuerung erfordere. Bei einigen Ausgabe-Crediten hätten die ständischeVcrwaltnngs-Commission und
ber Ausschuß die mit vielem Fleiße ausgearbeiteten Vorschläge der genannten außerordentlichen Lommissaricn berücksichtigt, und
Ermäßigungen vorgeschlagen. In Beziehung auf manche andere Credite habe man jedoch geglaubt, leine Verminderungen eintreten
lassen zu tonnen, ohne den Zweck der Anstalt zu gefährden, die von vielen sachkundigen Schriftstellern als eine ber vorzüglichsten
gelobt werbe.

Ein anderer Deputirter der Ritterschaft schließt sich dem Antrage auf Erhöhung des Gehaltes für den Nr Richarz an, über
dessen Fähigkeiten und Leistungen er sehr befriedigende Zeugnisse durch den Geistlichen erhalten habe, der früher in der Anstalt war.
Ein Abgeordneter der Städte, obne dem Verdienst des Hrn. Nlcharz zunähe treten zu wollen, schildert die Stellung desselben als sehr
untergeordnet und abhängig, und hält es schon aus diesem Grunde für bedenklich,auf ihn als Nachfolger des Directors zu restectircn;
übrigens sieht er es auch als übcrflüßig an, baß die Anstalt 3 Aerzte besitze, während sich deren in Heidelberg nur 2 befänden.

Ein Deputirter der Städte lobt den Hrn. Nr. Richar und hat aus dessen Mittheilungen die Ueberzeugung geschöpft, baß für
Siegburg ein bedeutendes ärztliches Personal unumgänglich nothwendig sei. Auch müsse darum das Gehalt so hoch sein, setzt der
Redner hinzu, weil die Anstalts-Aerztc keine äußere Praris haben können oder dürfen; schließlich bemerkte er, baß zwischendem
Director und Nr Richarz das freundschaftlichsteEinvernehmen bestehe.

Ein Abgeordneter der Städte giebt zu, daß das ärztliche Personal für Sicgburg nicht zu groß sei, und hält die Instruction
für den Nr Richarz ganz durch die Verhältnisse der Anstalt begründet.

Es wird hierauf zur Abstimmung gebracht: ob dem Nr. Richarz eine Gchalls-Erhöhung von 150 Thlr. bewilligt werden
soll? — und wird dies mit 3? Stimmen gegen 32 abgelehnt.

^«l z 13 hat sich der Ausschuß gegen die vorgeschlagene Gchalts-Erhöhung erklärt: Gin Abgeordneter ber Städte machte
bemerklich, baß er immer noch 200 Thlr. weniger habe, als der evangelischeGeistliche, und begreift nicht, warum dieser so vor¬
gezogen werden solle, da nach den allgemeinen konfessionellenVerhältnissen doch vermuthet werden müsse, daß sich mehr katholische
als evangelischeIrren in ber Anstalt befinden. Es wird bemerkt, baß der katholischeGeistliche noch einen Zuschuß aus Messen ziehe;
wogegen angeführt wirb, der evangelischebeziehe ein Gehalt von der evangelischenGemeinde zu Sicgburg.

Bei bei Abstimmung wird mit 58 Stimmen gegen 11 die Gchalts-Erhöhung für den katholischen Geistlichen von 50 Thlr.
bewilligt.

Ein Abgeordneter aus dem Stande ber Städte trägt auf Ermächtigung der Verwaltungs-Commission an, dem Nr. Richarz
eine persönliche Zulage von 150 Thlr. zu bewilligen, wenn ihn seine Leistungen dazu qualifizirt machten.

Ein anderer Deputirter desselbenStandes stimmte dem Antrage um so mehr bei, als er überhaupt der Ansicht sei, baß bei
einem Institute, welches den Zweck habe, die Menschheit von dem furchtbarsten Leiden ;n heilen und diese Aufgabe auf eine Weise
löse, daß es sich einen europäischen Ruf erworben habe, man kein kleinlichesErsparungs-System eintreten lassen dürfe; dein Director,
den Aerzten, Geistlichen, und dem übrigen Dienstpersonale müsse ihre Cristenz und ihr schwerer Beruf erleichtert werben, damit sie
ihm mit Freuden obliegen und nicht mit Nahrungssorgen zu kämpfen hätten. Wolle man ersparen, so habe man Gelegenheit genug
bei andern materiellen Dingen, hier aber scheine es am unrechten Orte und der geseegnctcn Rheinpruvinz unwürdig zu sein.

Cm Abgeordnelei auS dem Stande der Ritterschaft schlägt vor, es möge ein Fonds der Commission überwiesen werden, woraus
sie dergleichen Gratiflcationen bcstreiten könne. Ei» Deputirter der Landgemeinden erklärt sich dagegen, der Commission solche
Fonds anzuweisen; worauf ein anderer bemerkt, daß schon lange ei» solcher Fonds der Vrauweiler-Cuinmissiou zur Verfügung gestan¬
den habe, und von ihr benutzt worden sei.

Ein Abgeordneter der Städte remonstrirt gegen den Vorschlag; anch ein anderer trägt Bedenken, denselben.anzunehmen, da
daraus leicht Folgerungen von andern Personen gezogen werden köuuten.

Se. Durchlaucht machen auf den Unterschied aufmerksam, der zwischen einer Gehalts-Erhöhung und der Bewilligung einer
gelegentlichen Gratisicalion bestehe. Der Referent schlägt vor, die Sache bis zur Berathung über den Titel: »außerordentliche Aus¬
gaben" zu vertagen, und geht die Versammlung, damit einverstanden, zu dem folgenden § über.

^<I z 15. Fragt ein Abgeordneter der Ritterschaft: woher eS komme, daß dem Oekonomen zugleich Micthsentschadigung uud
freie Wohnung bewilligt werde; worauf ihm erwidert wird, daß unter letzterer nur das Bureau zu verstehen sei.
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